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1. Antragstext

C.3.3.1 Leistungsorientierte Spitalfinanzierung einführen

- Neuformulierung Erläuterung des Handlungsziels: Der Kanton garantiert nachweisliche
Qualitätssicherung bei der Einführung der leistungsorientierten Spitalfinanzierung. Bei
der Einführung der SwissDRG soll der Kanton die koordinative Leitung sicherstellen und
nebst Kostentransparenz und Kostenvergleiche die Patientenströme, Verlagerungseffek-
te und Veränderungen der Versorgungs- und der Arbeitsplatzqualität verfolgen. Der
Kanton unterstützt Bestrebungen auf nationaler Ebene zur Begleit- und Versorgungsfor-
schung und gewährleistet Qualitätstransparenz. Der Kanton übernimmt die übergeord-
nete Planungsverantwortung für die Versorgungssicherheit bei der Einführung der Fall-
kostenpauschalen. Im Besonderen sollen die Ausführungsbestimmungen im Bereich DRG
zwischen dem Kanton, den Einwohnergemeinden und dem Spitexverband ausgehandelt
und frühzeitig, sowie einheitlich kommuniziert werden.

2. Begründung

Die Umstellung der Spitalfinanzierung auf Fallkostenpauschalen wird einschneidende Verände-
rungen in der finanziellen Planung haben und einen starken Kostendruck ausüben. Dass die Spi-
täler aufgrund dieses Kostendruckes ihre Leistungen und Angebote noch mehr auf Effizienz und
Effektivität überprüfen ist nachvollziehbar.
Doch dürfen sich die finanziellen Aspekte nicht negativ auf die Versorgungssicherheit und -
qualität in den Solothurner Spitälern auswirken. Eine nachweisliche Qualitätssicherung sowohl
für die medizinische als auch die betreuende Seite sind zu garantieren und Verlagerungseffekte
sind im Auge zu behalten.

Zudem ist eine verstärkte Planung betreffend die Versorgungssicherheit notwendig. Die Pla-
nungsverantwortung soll übergeordnet beim Kanton liegen und die Zusammenarbeit Kanton,
Gemeinden, Spitexverband und weitere involvierte Organisationen koordinieren und sicher-
stellen. Damit können Versorgungssicherheit- und Qualität gewährleistet und transparent ge-
macht werden und Reibungsverluste bei den Schnittstellen minimierbar.

3. Stellungnahme des Regierungsrates

Wir teilen die Meinung, wonach die Qualitätssicherung auch bei der Einführung der Fallpau-
schalen gemäss SwissDRG von hoher Bedeutung ist. Im Legislaturplan sind wir nicht explizit auf
die Qualitätssicherung eingegangen, weil diesbezüglich schon heute klare Regelungen und
Vorgaben bestehen. Gemäss Spitalgesetz hat die Solothurner Spitäler AG (soH) eine qualitativ
gute medizinische Versorgung der Kantonseinwohner und –einwohnerinnen zu erbringen. Fol-
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gerichtig hat der Kantonsrat bei der Festlegung der Produktgruppenziele der soH in allen Pro-
duktgruppen die qualitativ gute Versorgung vorgegeben (vgl. KRB SGB 138a/2008 vom 2. De-
zember 2008). Über die Entwicklung der entsprechenden Indikatoren geben Semesterbericht
und Geschäftsbericht halbjährlich Auskunft. Die Qualität ist auch Gegenstand der jährlichen Lei-
stungsvereinbarung mit der soH. In der am 15. September 2009 für das Jahr 2010 beschlossenen
Leistungsvereinbarung (vgl. RRB Nr. 2009/1666) steht in Abschnitt 2.3. Qualitätsziele: „Zudem
soll die soH aufzeigen, wie sich die allgemeine Leistungs-Qualität innerhalb der soH entwickelt“
und „wie weit das Projekt Einführung von SwissDRG vorangetrieben werden konnte“. Gemäss
Anhang 3 Qualitätsziele hat das quartalsweise Reporting der soH „Aussagen über die Entwick-
lung der allg. Leistungsqualität und die Einführung SwissDRG“ zu enthalten.

Die soH erachtet die Behandlungsqualität als wichtige Aufgabe. Sie nimmt daher auch teil an
nationalen Qualitätserhebungen wie jenen des Nationalen Vereins für Qualitätsentwicklung in
Spitälern und Kliniken (ANQ). Heute veröffentlicht die soH ihre Qualitätsberichte nach den Vor-
gaben von H+ qualité (www.spitalinformation.ch). Der Pflegedienst der soH nimmt 2010 an der
europäischen Studie „Planung des Pflegebedarfs in Europa durch präzise Vorhersagemodelle
RIN4CAST“ teil, die u.a. Zusammenhänge zwischen dem Personaleinsatz und der Qualität und
Sicherheit in der Pflege untersucht. Die soH ist auch interessiert, an einer nationalen Begleitstu-
die im Zusammenhang mit der Einführung von SwissDRG teilzunehmen.

Die Einführung von Fallpauschalen gemäss SwissDRG per 1. Januar 2012 verstärkt schon heute
den Druck auf die Spitäler, die durchschnittliche Aufenthaltsdauer zu senken. Die soH pflegt in-
tensive Kontakte zu den vor- und nachgelagerten Institutionen wie Zuweiser, Heime und Spitex-
Organisationen. Im Mittelpunkt der engen Vernetzung steht das gemeinsame Ziel, den Patien-
tinnen und Patienten eine optimale medizinische Behandlung und pflegerische Betreuung zu
gewährleisten.

Das revidierte KVG sieht neu die sogenannte „Akut- und Übergangspflege“ vor, die einen zeit-
lich befristeten Pflegebedarf von maximal 14 Tagen im Anschluss an einen Spitalaufenthalt ab-
deckt. KVG Art. 25a, Abs. 2 lautet: „Die Leistungen der Akut- und Übergangspflege, welche sich
im Anschluss an einen Spitalaufenthalt als notwendig erweisen und die im Spital ärztlich ange-
ordnet werden, werden von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung und vom Wohn-
kanton des Versicherten während längstens zwei Wochen nach den Regeln der Spitalfinanzie-
rung (Art. 49a Abgeltung der stationären Leistungen) vergütet.“ Da die Übergangsbestimmun-
gen bezüglich der Akut- und Übergangspflege nicht anwendbar sind, muss der Kostenanteil des
Kantons von Anfang an mindestens 55% betragen.

Obwohl gemäss KVG die Kostenübernahme nach den Regeln der Abgeltung der stationären Lei-
stungen zu erfolgen hat, wird die Übernahme der Kosten für Leistungen der Akut- und Über-
gangspflege in der Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV) unter dem Abschnittstitel „Kran-
kenpflege ambulant oder im Pflegeheim“ geregelt und im Kommentar wird ausgeführt, dass es
sich einzig um die Vergütung von ambulanten Leistungen handelt, „in deren Zusammenhang
die Kosten der Hotellerie nicht zu Lasten der Krankenversicherung gehen.“ Im September hat
der Bundesrat in einem Schreiben an die Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesund-
heitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) seinen Beschluss vom 24. Juni 2009 bekräftigt, wonach
die neue Pflegefinanzierung definitiv ab 1. Juli 2010 gilt. Angesichts der vielen offenen Fragen
hatten die Kantone eine spätere Inkraftsetzung verlangt.

Die Vorbereitungsarbeiten für die Einführung der Akut- und Übergangspflege laufen auf ver-
schiedenen Ebenen. Dabei hat eine Arbeitsgruppe mit Vertretern und Vertreterinnen der Solo-
thurner Spitäler AG (soH) sowie der Spitexvereine Olten und Solothurn zusammen mit einem ex-
ternen Berater im Rahmen eines Pilotprojektes mögliche Zusammenarbeitsformen zwischen der
soH und der Spitex ausgearbeitet. Da es sich um eine von Spitalärzten angeordnete Leistung
handelt, soll der soH ein Leistungsauftrag für die Akut- und Übergangspflege erteilt werden. Sie
hätte dabei eng mit den Spitex-Organisationen zusammenzuarbeiten, während die Akut- und
Übergangspflege grundsätzlich nicht direkt in den Pflegeheimen angeboten werden soll.
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Diese Lösung deckt sich nicht vollumfänglich mit den vom Vorstand der GDK am 22. Oktober
2009 verabschiedeten Empfehlungen zur Umsetzung der Neuordnung der Pflegefinanzierung
(www.gdk-cds.ch/290.0.html), soll aber trotzdem gewählt werden, weil im Kanton Solothurn die
Aufgabenzuteilung Kanton-Gemeinden (keine Verbundaufgaben, sondern konsequente Zuwei-
sung einer Aufgabe an Kanton oder Gemeinde) und das Finanzierungssystem erheblich von
denjenigen anderer Kantone abweichen.

Noch bestehen offene Fragen, auch rechtlicher Natur. Als Ausfluss der erwähnten Versorgungs-
strategie sollen den Gemeinden im Zusammenhang mit der Akut- und Übergangspflege keine
direkten Kosten erwachsen. In Einzelfällen ist hingegen nicht auszuschliessen, dass mit Ergän-
zungsleistungen oder Sozialhilfe bei den Kosten der Hotellerie Deckungslücken geschlossen
werden müssen.

4. Antrag des Regierungsrates

Erheblicherklärung mit folgendem Wortlaut:

Der Regierungsrat wird beauftragt, einerseits mit den vorhandenen Instrumenten dafür zu sor-
gen, dass die soH auch im Zusammenhang mit der Einführung der Fallpauschalen gemäss
SwissDRG der Qualitätssicherung weiterhin die erforderliche Beachtung schenkt, und anderer-
seits bei der Umsetzung der Akut- und Übergangspflege gemäss KVG folgende Strategie zu ver-
folgen:

– Sicherstellung der Pflegequalität

– Leistungsauftrag „Akut- und Übergangspflege“ an Solothurner Spitäler AG (soH)

– enge Zusammenarbeit zwischen soH und Spitex.
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